
Aufgrund der §§ 5 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom 

01.07.1960 (GVBl. I S. 103), in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Gemeinde-

wirtschaftsrechtes und anderer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 23.05.1973 (GVBl. 

I S. 162), und der §§ 1 bis 6 und 10 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben 

(HessKAG) vom 17.03.1970 (GVBl. I S. 225) hat die Stadtverordnetenversammlung der 

Kreisstadt Erbach in ihrer Sitzung am …… folgende 

 

Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Benutzung der Gemeindewaagen 

in der Kreisstadt Erbach vom 09.10.1974 

 

beschlossen: 

 

 

 

§ 1 

Aufhebung der Satzung 

 

Die Satzung über die Benutzung der Gemeindewaagen in der Kreisstadt Erbach vom 

09.10.1974 wird hiermit aufgehoben. 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

Die Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Benutzung der Gemeindewaagen in der 

Kreisstadt Erbach vom 09.10.1974 tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

 

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt: 

 

 

Erbach, ………………………. 

 

 

Magistrat der Kreisstadt Erbach 

 

 

 

Harald Buschmann 

Bürgermeister 




